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Polizei Kirchheimbolanden 06352/9110
Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Krankentransport 06352/19222
Bereitschaftszentrale Rockenhausen
und Kirchheimbolanden 116117
Westpfalzklinikum Standort III Kirchheimbolanden 06352/4050
Westpfalzklinikum Standort IV Rockenhausen 06361/4550
Notdienstapotheken 0180/5258825 + PLZ

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst 112 zu alarmieren.

Schmerzpatienten können den zahnärztlichen Notdienst unter fol-
genden Service-Nr. erfragen:
Donnersbergkreis: 06305/7150414
Kreis Alzey-Worms: 06731/7362
Kreis Bad Kreuznach: 0180/5040308

Ökumenische Sozialstation
Tagesbetreuung Haus-Vergiss-mein-nicht 06352/70597-13

Donnersberg-Ost gGmbH 06352/705970

Tagespflege Am Mozartbrunnen 06352/7505620

Seniorenresidenz Kirchheimbolanden 06352/713200

Diakonissen Seniorenzentrum Wolfstift 06352/70320

Mobile Pflege Donnersberg 06351/124880

PROMEDICA Plus, Grünstadt-Bolanden 06352/78840060

Ambulanter Pflegedienst Nordpfalz
Pflege- und Betreuungsdienst Donnersberg GmbH 06361/994490

Ökumenische Sozialstation Donnersberg-Ost e.V.0 6351/989769

Alltagsbegleiter Kirchheimbolanden 06352/7190988

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-West,
Rockenhausen 06361/4590739
Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost,
Kirchheimbolanden 06352/7190619
Gemeindeschwester plus Eva Müller,
Donnersbergkreis 0162/3341419
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
Beratungszentrum Kaiserslautern 0631/3110830
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 06352/7532570
Caritas-Zentrum Kaiserslautern,
Außenstelle Kirchheimbolanden 0631/361200
Sozial- und Lebensberatungsstelle des
Diakonischen 06352/7532570
Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V. 06352/67149
Diakonisches Werk Pfalz Schuldern- und
Insolvenzberatung 06352/7532570
Selbsthilfegruppe für Personen mit Alkoholproblemen 06364/1357
Frauenhaus Donnersberg 06352/4187
Opfertelefon Weißer Ring 116006
Weißer Ring Donnersbergkreis 06362/994288
Betreuungsverein Donnersberg e.V. 06361/3746
Gesprächskreis Depprissionen 06351/1465399

oder 06302/ 3020
Selbsthilfegruppe „Alltagsbewältigung“ 06357/509886
oder Selbsthilfegruppe „Sucht“ 06361/9947167
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkranken
Viktoria.ginkel@pfalzklinikum.de 06381/920980
Evan./Kath. Telefonseelsorge 0800/1110111
Al-Anon Angehörige von Alkoholikern 0151/21275368

und 06357/7415
VdK Donnersberg, Beratungsstelle
Kirchheimbolanden 06352/7505610
VdK Donnersberg, Beratungsstelle Rockenhausen 06361/9941820

Verwaltungssitz Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden
Internet: www.kirchheimbolanden.de,
E-Mail-Adresse: vg@kirchheimbolanden.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Ruftaxi bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis/
DVG Donnersbergverkehrsgemeinschaft 06352 /710192
Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH Betrieb Alzey 0671 /841200

Strom Pfalzwerke 0800/797777
EWR Worms 0800/8484841

Gas Pfalzgas 0800/1003448
EWR Worms 0800/8484841

Frischwasser WVR Bodenheim 06135/730
Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten 06135/6500
Abwasser Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden 06352-7180191
Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten 0171/6540510

Rettungsdienste

Ärzte

Zahnärzte

Pflegedienste

Beratungsdienste

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden 06352/40040

Verbandsgemeindewerke

Notrufe und Dienste
in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Gemeinsame Bekanntmachung
der Wasserversorgung Rheinhessen Pfalz für die Wasserquali-
tät in Kirchheimbolanden, Bischheim, Gauersheim, Ilbesheim,

Rittersheim und Stetten

Gemeinsame Bekanntmachung
der Wasserversorgung Rheinhessen Pfalz für die Wasserquali-

tät in Kirchheimbolanden, Bennhausen, Bolanden, Dannen-
fels, Jakobsweiler, Marnheim, Morschheim und Orbis

Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
informiert
Gemäß § 21 der Trinkwasserverordnung gibt die Wasserversorgung Rhein­hessen-Pfalz
GmbH die chemischen Analysedaten für die jeweilige Gemeinde bzw. Versorgungsbereiche
bekannt:

Die Aufbereitung des Trinkwassers erfolgt durch Entsäuerung mit Luft, Sandfiltration und
UV-Desinfektion. Der Härtebereich und die benötigte Menge an Wasch- und Reinigungsmit-
teln sind auf den Verpackungen aufgedruckt. Die Verwendung solcher Mittel belastet die
Umwelt. Wir empfehlen Ihnen, es einmal mit einer etwas geringeren Dosierung an Wasch-
und Reini­gungsmitteln zu versuchen.
Sparsamer dosieren bedeutet: Geld sparen und die Umwelt schonen.
Ihre Wäsche und Ihr Geschirr werden mit Sicherheit genauso sauber.
Gerne erhalten Sie weitergehende Auskünfte (Tel. 06135 730). Eine Gesamtanalyse kön-
nen Sie unter www.wvr.de einsehen.

Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
informiert
Gemäß § 21 der Trinkwasserverordnung gibt die Wasserversorgung Rhein­hessen-Pfalz
GmbH die chemischen Analysedaten für die jeweilige Gemeinde bzw. Versor­gungsbereiche
bekannt:

Als Aufbereitungsstoff wird dem Trinkwasser in unserem Wasserwerk Guntersblum Chlordi-
oxid zugesetzt. Weitergehende Informationen zur Trinkwasseraufbereitung finden Sie in un-
serer Broschüre „Uferfiltratwasserwerke Bodenheim und Guntersblum“. Der Härtebereich
und die benötigte Menge an Wasch- und Reinigungsmitteln sind auf den Verpackungen auf-
gedruckt. Die Verwendung solcher Mittel belastet die Umwelt. Wir empfehlen Ihnen, es ein-
mal mit einer etwas geringeren Dosierung an Wasch- und Reinigungsmitteln zu versuchen.
Sparsamer dosieren bedeutet: Geld sparen und die Umwelt schonen. Ihre Wäsche und Ihr
Geschirr werden mit Sicherheit genauso sauber. Gerne erhalten Sie weitergehende Aus-
künfte (Tel. 06135 730). Eine Gesamtanalyse können Sie unter www.wvr.de einsehen.

Gemeinsame Bekanntmachung
der Wasserversorgung Rheinhessen Pfalz für die Wasserqua-

lität in Kriegsfeld, Mörsfeld und Oberwiesen

Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
informiert
Gemäß § 21 der Trinkwasserverordnung gibt die Wasserversorgung Rhein­hessen-Pfalz
GmbH die chemischen Analysedaten für die jeweilige Gemeinde bzw. Versor­gungsbereiche
bekannt: ->

Die Aufbereitung des Trinkwassers erfolgt durch Entsäuerung mit Luft, Sandfiltration und
UV-Desinfektion. Der Härtebereich und die benötigte Menge an Wasch- und Reinigungsmit-
teln sind auf den Verpackungen aufgedruckt. Die Verwendung solcher Mittel belastet die
Umwelt. Wir emp­fehlen Ihnen, es einmal mit einer etwas geringeren Dosierung an Wasch-
und Reini­gungsmitteln zu versuchen.
Sparsamer dosieren bedeutet: Geld sparen und die Umwelt schonen.
Ihre Wäsche und Ihr Geschirr werden mit Sicherheit genauso sauber.
Gerne erhalten Sie weitergehende Auskünfte (Tel. 06135 730). Eine Gesamtanalyse kön-
nen Sie unter www.wvr.de einsehen.
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Nachrichten
aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Ende amtlicher Teil

VG Kirchheimbolanden

Bekanntmachung
Die 4. Sitzung des Bauausschusses der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 2019/2024 findet am
Montag, 7. November 2022, 18:00 Uhr im Ratssaal des Rat-
hauses in Kirchheimbolandenstatt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Grundschule Marnheim - Zustimmung zur Umnutzung des

Dachgeschosses an der Grundschule Marnheim zu einem

Lehrerzimmer und Sanierung der Toilettenanlage
2. Grundschule Dannenfels - Brandschutzmaßnahmen zur

Nutzung der Klassenräume im Obergeschoss

3. Turnhalle Grundschule Kirchheimbolanden - Vorstellung
der Ergebnisse der weitergehenden Untersuchungen und
ggf. Empfehlung für die weitere Vorgehensweise

gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Die 7. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Ver-
bandsgemeinde Kirchheimbolanden zur Vorberatung der
nächsten Verbandsgemeinderatssitzung in der Wahlzeit
2019/2024 findet am Dienstag, 8. November 2022, 19:00
Uhr im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolandenstatt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussempfehlung über eingereichte

Vorschläge nach § 97 Abs. 1 GemO zur Nachtragshaus-

haltssatzung mit -plan Nr. 3 für das Haushaltsjahr 2022

2. Beratung und Beschlussempfehlung über die Nachtrags-
haushaltssatzung mit -plan Nr. 3 für 2022

3. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans „Erneuer-
bare Energien - Freiflächenfotovoltaik“; Vorstellung, Bera-
tung und Beschlussfassung über den Entwurf des flächen-
deckenden Konzepts zur Festlegung von Potentialflächen

gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Die 5. Sitzung des Personalausschusses der Verbandsge-
meinde Kirchheimbolanden zur Vorberatung der nächsten
Verbandsgemeinderatssitzung in der Wahlzeit 2019/2024
findet am Dienstag, 8. November 2022, 18:00 Uhr im Rats-
saal des Rathauses in Kirchheimbolandenstatt.

Tagesordnung:
Nicht öffentlicher Teil
1. Personalangelegenheit

2. Personalangelegenheit

Öffentlicher Teil  ab 18:15 Uhr
3. Durchführung einer Organisationsuntersuchung bei der

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Ausschrei-
bungsverfahren und Ermächtigung zur Zuschlagsertei-
lung

gez. Wienpahl, Bürgermeisterin

Bekanntmachung anderer Behörden-Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal

Bekanntmachung
Die 7. Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasser-
zweckverband Mittleres Pfrimmtal, Wahlperiode 2019-2024,
findet am 10.11.2022 um 16:00 Uhr im Bürgerhaus, 67591
Wachenheim, Harxheimer Straße 10, statt.

Tagesordnung der Verbandsversammlung
Datum:         10.11.2021
Uhrzeit:         16:00 Uhr
Ort:                 Bürgerhaus Wachenheim

Öffentlicher Teil

TOP 1:           Bericht und Schlussbesprechung über den Jah-
resabschluss 2021, Feststellung des Jahreser-
gebnisses, sowie die Entlastung des Verbands-
vorstandes und der Werkleitung

TOP 2:       Konzeptvorstellung sowie Beratung und Be-
schlussfassung zur weiteren Faulturmsanierung

TOP 3:   Beratung und Beschlussfassung des Wirt-
schaftsplans 2023

TOP 4:   Auswirkung der Energiekriese auf den Abwas-
serzweckverband

TOP 5:  Mitteilungen und Anfragen

Monsheim, den 27.10.2022
Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal

gez. Steffen Antweiler
Verbandsvorsteher

Rittersheim
Ortsbürgermeister Marc-Guido Ebert, mail@gemeinde-rittersheim.de

Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Rittersheim hat in seiner Sitzung am
14.10.2022 zur Widmung der Straße und des Fußweges im
Neubaugebiet „Am Sonnenhügel“ folgende Beschlüsse ge-
fasst:
1. Die Straße „Am Sonnenhügel“, bestehend aus der Pl.-Nr.

384/20, wird gem. §§ 36 i. V. m. 1 und 3 Satz 1 Nr. 3 a) des
Landesstraßengesetzes von Rheinland-Pfalz als Gemein-
destraße dem öffentlichen Verkehr gewidmet.

2. Die Fußwegeverbindung Pl.-Nr. 384/18 wird gem. §§ 36 i.
V. m. 1 und 3 Satz 1 Nr. 3 b, Unterpunkt aa), des Landes-
straßengesetzes für Rheinland-Pfalz als Fußweg für den
öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmet.

Die gewidmeten Straßen- und Fußwegeflächen sind in dem
beigefügten Lageplan gekennzeichnet.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheim-
bolanden einzulegen. Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemein-

deverwaltung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, 67292
Kirchheimbolanden,

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an:

vgv-kirchheimbolanden@poststelle.rlp.de oder
3,  durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter siche-

rer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an: vgv@kirch-
heimbolanden.de-mail.de erhoben werden.

Über den Widerspruch entscheidet, sofern ihm nicht abge-
holfen wird, der Kreisrechtsausschuss bei der Kreisverwal-
tung Donnersbergkreis. Die Widerspruchsfrist wird auch
durch Einlegung bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis
gewahrt. Der Widerspruch kann dort
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung

Donnersbergkreis, Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbo-
landen,

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an:
Donnersbergkreis@poststelle.rlp.de, oder

3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter siche-
rer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz an: kreisverwal-
tung@donnersberg.de-mail.de erhoben werden.

Kirchheimbolanden, den 20.10.2022
In Vertretung:

gez. Juchem
Erster Beigeordneter

Widmung von Gemeindestraßen und Fußwegen in Rittersheim

Übung - 24.09.2022 - Retten aus unwegsamem Gelände
Die Feuerwehreinheiten Dannenfels, Bennhausen und Ober-
wiesen beübten mit den in Ausbildung befindlichen Rettungs-
sanitätern des DRK aus Kirchheimbolanden und Rockenhausen
die Rettung von Menschen aus unwegsamem Gelände.
Am Adlerbogen auf dem Donnersberg war eine Radfahrerin ca.
15 Meter abgestürzt und hatte sich eine offene Oberschenkel-
fraktur und eine Kopfplatzwunde zugezogen. Beim Rettungs-
versuch verunfallte auch die Begleiterin und erlitt eine Verlet-
zung am Sprunggelenk. Das Schminktteam des DRK hatte dazu
ganze Arbeit geleistet.
Nach der ersten Notfallbehandlung unter den Augen der Ausbil-
der wurde die Rettung durch die Feuerwehr vorbereitet. Nach
dem die Verunfallten nach oben gebracht waren, konnte die
Radfahrerin mit dem Feuerwehrauto aus dem Wald gebracht
und am Kastanienhof in einen Rettungswagen umgeladen wer-
den. Nach einer kurzen Nachbesprechung ging es für die Azu-
bis zur nächsten Übung nach Göllheim. Bei hervorragendem
Wetter insgesamt eine gelungene Übung für den Ernstfall.

Feuerwehr

Sie erhalten das Amtsblatt
nicht regelmäßig?

Melden Sie sich bei uns unter 0621 572498-40
wochenblatt-reporter.de/zustellung
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Forstamt Donnersberg
Im Forstamt Donnersberg wird im Herbst auf einer Fläche von
2.998 ha eine Bodenschutzkalkung, der im Eigentum des
Landes Rheinland-Pfalz befindlichen Waldflächen, durchge-
führt. Pro ha Waldfläche werden drei Tonnen  Magnesium-
kalkgesteinsmehl ausgebracht. Die Verteilung erfolgt mit
speziell ausgerüsteten Hubschraubern.
Begonnen wird im Norden bei Alsenz und im Süden bei Ram-
sen ab dem 17.10.2022. Im November folgen die Bereiche
um Kriegsfeld, Orbis und Ruppertsecken.
Unseren Waldböden kommen elementare ökologische Funk-
tionen zu. Nur ein gesunder Waldboden ist ein Garant für ein
intaktes Waldökosystem, gesundes Baumwachstum und
sauberes Wasser. Leider ist die Erfüllung dieser überaus
wichtigen Bodenfunktionen durch übermäßige Luftschads-
toffeinträge - trotz Verbesserung der Luftreinhaltung- nicht
mehr in vollem Umfang gewährleistet. Unsere Waldböden
versauern und verarmen an essentiellen Nährstoffen. Die Bo-
denschutzkalkung ist keine Düngung. Die Bodenschutzkal-
kung dient der Erhaltung der durch Bodenversauerung und
Nährstoffverarmung gefährdeten Bodenfunktionen und der
natürlichen Bodendiversität, Verringerung der Schwermetall-
mobilität und damit der Gefährdung des Grund- und Quell-
wassers sowie zur Stabilisierung der Waldökosysteme.

Eine Vielzahl von Studien
und wissenschaftliche Untersuchungen der Forschungsan-
stalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz
(FAWF) belegen eingehend die Effektivität und lange Wir-
kungsdauer der Bodenschutzkalkung.
Die zu kalkenden Waldflächen werden von FAWF nach stren-
gen wissenschaftlichen Parametern und unter Beachtung der
im jeweiligen Kalkungsgebiet bestehenden naturschutz-
rechtlichen Gegebenheiten festgelegt.
Der ausgebrachte Kalk ist für den Menschen gesundheitlich
unbedenklich. Um jedoch Verschmutzungen an Kleidung
oder parkenden Autos sowie mögliche Beschädigungen
durch das Herabfallen von kleineren Kalkbrocken und sonsti-
ge Störungen zu vermeiden, sollte das beflogene Waldgebiet
während der Ausbringungszeiten gemieden werden.

Ehrenamtsprojekt: Bürgerbus
Die ersten Bürgerinnen und Bürger haben sich bei der
Verbandsgemeinde gemeldet. Sie alle möchten das Eh-
renamtsprojekt „Bürgerbus – Bürger fahren Bürger“ un-
terstützen. „Wir sind sehr überrascht von der positiven
Resonanz“, freut sich Fabienne Bohlander von der Ver-
bandsgemeinde. Siebzehn Bürgerbuspaten hat sie mitt-
lerweile auf der Liste und fast täglich, so sagt sie, mel-
den sich weitere Interessierte. Das motiviert uns sehr,
so Bohlander, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Tanja
Heilmann Ansprechpartnerinnen für das Bürgerbuspro-
jekt im Rathaus sind. Gerade habe sie wieder drei Anfra-
gen erhalten und Informationsmaterial auf den Weg ge-
bracht. „Es zeigt sich, dass wir in unserer Verbandsge-
meinde ein starkes Ehrenamt haben und man sich ge-
genseitig hilft und unterstützt“, so Bürgermeisterin
Wienpahl.
Im Frühjahr soll der Bürgerbus die ersten Menschen aus
den Ortsgemeinden und der Stadt kostenlos zum Arzt
oder zum Einkaufen bringen. Besonders für unsere Se-
niorinnen und Senioren ist der Bus eine große Hilfe,
denn – so seien sie unabhängiger von Nachbarn oder
der Familie, wie Gernot Koch, Mitglieder der Arbeits-
gruppe Bürgerbus bestätigt.
Die Vorbereitung im Rathaus sind in vollem Gange. Gera-

de erst besuchte die Projektgruppe der Verbandsge-
meinde Kirchheimbolanden die Verbandsgemeinde Al-
zey-Land. Dort verkehrt der Bürgerbus mittlerweile na-
hezu an allen Werktagen und ist stark frequentiert.
Grund genug für die VG Kirchheimbolanden sich vor Ort
über diese Erfolgsgeschichte zu informieren. Die Verant-
wortlichen in Alzey-Land sind sich einig: Der Erfolg ihres
Bürgerbusses, sei vor allem eine Geschichte von gro-
ßem gesellschaftlichen Engagement. Nahezu 60 Ehren-
amtliche sind in Alzey-Land im Einsatz, fahren die Busse
oder vereinbaren Termine und Routen. Der Bürgerbus
wird stark frequentiert und ist mittlerweile aus der Mo-
bilitätsszene in der Region Alzey nicht mehr wegzuden-
ken. Die Bürgerinnen und Bürger schätzen den unkom-
plizierten Haustür-zu-Haustür-Service und freuen sich
gerade im Alter über den sozialen Kontakt mit Fahrer
und Mitfahrenden. Ausgegangen sei das Projekt von
einer ehrenamtlichen Initiative aus dem an die VG Kibo
grenzenden Ort Niederwiesen, schnell hätten sich aber
auch aus allen Teilen der Freiwillige gefunden.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger melden sich bitte
bei: Fabienne Bohlander / Tanja Heilmann unter 06352
– 4004-115 oder -125 E-Mail: Buergerbus@kirchheim-
bolanden.de

Erste Bürgerbuspaten sind gefunden – positive Resonanz bei den Bürgern.

Fraktionsnachrichten

CDU Fraktion informiert sich in Sachen
Bürgerbus bei Taxi Unternehmen
Dr. Marc Muchow und Klaus Hartmüller von der CDU Fraktion
im Verbandsgemeinderat besuchten in Sachen Bürgerbus für
die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, das Unterneh-
men City-Taxi in Kirchheimbolanden. Die Inhaber Armin Mül-
ler und Dieter Bernardy standen gerne zu einem Info-Ge-
spräch zur Verfügung.
Im Zusammenhang mit der vom Verbandsgemeinderat be-
schlossenen Einführung eines Bürgerbusses wollten die CDU
Vertreter  insbesondere Informationen dazu, wie ein Taxi-Un-
ternehmen diesem Vorhaben gegenübersteht. In der Info Ver-
anstaltung zu diesem Thema am 11.10.22 im Rathaus, gab
es auf die Frage von Klaus Hartmüller von den Referenten der
Agentur Landmobil die Antwort, dass mit keinen Nachteilen
für Taxi Unternehmen zu rechnen sei. Mit den Unternehmen

selbst sollen noch Gespräche geführt werden, so Dr. Jansen
von der Agentur. Dieter Bernardy und Armin Müller  zeigten
sich offen für dieses Thema, sie rechnen nicht mit Nachteilen
für das eigentliche Taxi Geschäft, sondern eher mit Nachtei-
len für ihr Personalproblem. Sie selbst suchen dringend Fah-
rer und Fahrerinnen bekommen aber keine, obwohl sie für
diese Tätigkeit bezahlen. Das Bürgerbusteam soll ehrenamt-
lich, also ohne Bezahlung tätig sein. Müller und Bernardy
wiesen auch noch auf die ohnehin guten Angebote im Don-
nersbergkreis mit Ruftaxi, Freizeittaxi u.a. hin.
Bleibt abzuwarten, wie sich die weiteren Info Veranstaltun-
gen zum Thema Bürgerbus entwickeln. Die Auftaktveranstal-
tung am 11.10. war ohne allzu große Resonanz seitens der
Bevölkerung verlaufen.

4. November 2022 Seite 5AMTSBLATT



Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow, stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Wald-Familientag
Pünktlich, wie bestellt, hörte es am Freitag. 21.10.2022  zum
Start des Wald-Familientages der Kita Ritten um 14:00 Uhr zu
regnen auf. Kinder und Erwachsene gingen zur Entdeckungs-
tour in den Wald. Begleitet wurde die Gruppe von Förster
Wolfgang Seither, der die Kita schon seit vielen Jahren in ih-
rer Naturpädagogik unterstützt: nachhaltig leben, sorgsam
und achtsam sein und mit offenen Augen die Bedürfnisse der
Natur erkennen und diese schützen. Dies entwickeln die Kin-
der schon bei ihren wöchentlichen Waldtagen. Beim Wald-Fa-
milien-Tag konnten nun Kinder mit ihren Familien dank Förs-
ter Seither ihren Blick schulen, ihr  Wissen erweitern: bspw.
über die Aufgaben und das komplexe „Betriebssystem“ ei-
nes Ameisenhaufens; oder den Gesundheitszustand der
Bäume und die Folgen des heißen Sommers.  Mit Einwegka-
meras, gespendet vom Förderverein dokumentierten die Kin-
der ihre Beobachtungen, die sich weiterhin in der Kita im
Wald-Projekt wiederfinden.
Und so ganz nebenbei brachte das Wetter prächtig große Pil-
ze hervor, die allein schon wegen ihrer Farben faszinierten,
oder wegen ihrer überdimensionierten Größe beeindruckten. 
Ganz besonderen Dank an Förster Wolfgang Seither, der wie
immer anschaulich, kindgerecht und geduldig Wissen ver-
mittelte.

Fotos: Birgit Klostermeier
Text: Birgit Klostermeier

Stellenausschreibung
Die Stadt Kirchheimbolanden sucht zum 01.01.2023 eine

Reinigungskraft (m/w/d)

für die Kindertagesstätte Ritten der Stadt Kirchheimbolanden.
Bei der ausgeschriebenen Stelle handelt es sich um eine unbefristete Teilzeitstelle mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von 16,50 Stunden.
Wir wünschen uns eine zuverlässige, engagierte und vertrauensvolle Kraft, die mit Fleiß arbeitet.
Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 1 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail mit den üblichen Unterlagen (Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnis-
se) bitte bis spätestens 16.11.2022 an die Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung unter  Tel. 06352/4004-112, E-Mail: personal@kirchheimbolanden.de
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen in elektronischer Form ausschließlich im PDF-Format ohne aktive Inhal-
te (Makros/Scripte) annehmen und verarbeiten können. Fassen Sie bitte alle Dokumente in eine PDF-Datei zusam-
men. Anlagen zur Bewerbung können wir aus Sicherheitsgründen zudem nicht von einem Internetspeicher
(Cloud/Mediacenter) herunterladen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektronischen Ver-
arbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens nicht
zurückgesendet, sondern datenschutzgerecht vernichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der Bewer-
bungsunterlagen einzureichen.

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden sucht zum
01.01.2023 eine

Reinigungskraft (m/w/d)

für die Reinigung der Grundschule Stetten.

Bei der ausgeschriebenen Stelle handelt es sich um
eine unbefristete Teilzeitstelle mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 15,50 Stunden.
  Wir wünschen uns eine zuverlässige, engagierte und
vertrauensvolle Kraft, die mit Fleiß und Arbeitseifer im
Reinigungsteam mitarbeitet.
Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 1 des Ta-
rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung bitte per E-
Mail mit den üblichen Unterlagen (Lichtbild, Lebens-
lauf, Zeugnisse) bitte bis spätestens 07.11.2022 an die
Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee 2, 67292
Kirchheimbolanden.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung unter  Tel.
06352/4004-111, E-Mail: personal@kirchheimbolan-

den.de
Bitte beachten Sie,
dass wir Bewerbungen
in elektronischer Form
ausschließlich im PDF-
Format ohne aktive Inhalte (Makros/Scripte) annehmen
und verarbeiten können. Fassen Sie bitte alle Dokumen-
te in eine PDF-Datei zusammen. Anlagen zur Bewerbung
können wir aus Sicherheitsgründen zudem nicht von ei-
nem Internetspeicher (Cloud/Mediacenter) herunterla-
den.

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewer-
bung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektronischen
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens erteilen.
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Be-
werbungsunterlagen nach Abschluss des Verfahrens
nicht zurückgesendet, sondern datenschutzgerecht ver-
nichtet werden. Wir bitten daher, lediglich Kopien der
Bewerbungsunterlagen einzureichen.

Grundsteuer: Frist bis 31. Januar 2023 verlängert
Rund 100 Tage nach dem Start der Abgabe der Feststellung zur
Erklärung der Grundsteuerwerte (Feststellungserklärung) sind
in Rheinland-Pfalz etwa 40 % der insgesamt knapp 2,5 Millio-
nen zu erwartenden Erklärungen in den Finanzämtern einge-
gangen. Um Bürgerinnen und Bürgern mehr Zeit zur Klärung of-
fener Fragen und zur Erstellung der Erklärung zu geben, wurde
nun die Abgabefrist einmalig um 3 Monate verlängert. Sie en-
det am 31. Januar 2023.
Das Landesamt für Steuern empfiehlt jedoch, mit der Erklärung
nicht bis zum Ende der verlängerten Abgabefrist zu warten. Um
bei aufkommenden Fragen insbesondere den persönlichen
Service der Steuerverwaltung nutzen zu können, ist es ratsam,
sich frühzeitig an das Finanzamt zu wenden. Denn nach den
bisherigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass zum Ende
der Frist mit einem deutlich erhöhten Informationsbedarf zu
rechnen ist.
Viele Antworten sowie Hilfen für die Erklärungsabgabe hat die
rheinland-pfälzische Steuerverwaltung auch bereits vorab zur
Verfügung gestellt, insbesondere in
- Informationsschreiben und Ausfüllhilfen (diese wurden Ei-
gentümerinnen und Eigentümern zwischen Mai und August zu-
gesendet) sowie
- umfangreichen Informationen auf der Steuerverwaltungs-
Homepage, z.B.  Fragen und Antworten zur Grundsteuerreform
(FAQ), Klickanleitungen zur Registrierung im Verfahren ELSTER
und zum Ausfüllen der Erklärungen u.v.m. (zu finden unter:
www.fin-rlp.de/grundsteuer).
Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, können diese u.a.

über das auf den Internetseiten des Finanzamts aufrufbare
Kontaktformular elektronisch übermittelt werden. Dabei sollte
an die Angabe des Aktenzeichens und der Kontaktdaten ge-
dacht werden.
Für telefonische Anfragen beim Finanzamt, wird gebeten, nur
die in den Informationsschreiben zur Grundsteuerreform ange-
gebenen Telefonnummern zu verwenden, um direkt mit den
richtigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern ver-
bunden zu werden. Für persönliche Vorsprachen können die
Service-Center der Finanzämter ohne Terminvereinbarung
montags von 8 bis 16 Uhr und donnerstags von 8 bis 18 Uhr
aufgesucht werden.
Die Erklärungen müssen nach dem Gesetz elektronisch über-
mittelt werden. Das Landesamt für Steuern weist darauf hin,
dass das dafür zur Verfügung stehende Steuererklärungsportal
„ELSTER“ (www.elster.de) viele nützliche Funktionen enthält,
die z.B. beim Ausfüllen der Erklärung unterstützen oder eine
Prüfung der Erklärungsdaten ermöglichen. Darüber hinaus
steht unter https://www.grundsteuererklaerung-fuer-privatei-
gentum.de/ eine weitere kostenfreie Anwendung zur elektroni-
schen Erklärungsabgabe zur Verfügung. Personen, die keine
Möglichkeit haben, die Erklärung über ELSTER zu übermitteln,
können in den Finanzämtern Papiervordrucke erhalten oder die
unter www.fin-rlp.de/vordrucke veröffentlichten Formulare zur
„Erklärung der Feststellung des Grundsteuerwerts“ ausfüllen
und in Papier einreichen. Hilfe gibt es für diese Personen in den
Service-Centern der Finanzämter auch durch Checklisten, Mus-
tererklärungen undweitere Broschüren.

Nicht bis zum Fristende warten - Hilfen bei der Erklärungsabgabe
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kvhs-Kurs „MS Office Word und Excel 2010 für Anfänger“
Gleich im „Doppelpack“ kann im MS Office-Kurs der kvhs
Donnersbergkreis der Umgang mit den beiden gängigsten
MS Office Programmen, Word und Excel, erlernt werden.

Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die oftmals ungenutzten
Möglichkeiten von Word, um Büroarbeiten schnell, sicher
und zuverlässig zu erledigen, lernen, wie Sie Briefe und Doku-
mente durch das Formatieren in ihrer Gestalt optimieren, ei-
nen Briefkopf anlegen oder Tabellen und Grafiken in ein Do-
kument einfügen. Auch das effektive Arbeiten mit MS Excel
wird geschult. Grundlagen der Tabellenbearbeitung, Arbeiten
mit Formeln, Einfügen von Zellbezügen, Verwendung der Ex-
cel-Hilfefunktionen, Tabellenaufbau und -gestaltung, Zellfor-

matierungen und vieles mehr werden Anfängergerecht ver-
mittelt. Im Kurs können auch Problemstellungen aus der be-
ruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit mitgebracht werden.

Der sechswöchige Kurs startet ab 08.11.2022 und findet ein-
mal wöchentlich, dienstags von 14:30-16:00 Uhr in Kirch-
heimbolanden, statt. Eine schriftliche Anmeldung ist erfor-
derlich.

Nähere Informationen zum Kurs 22-251004K „MS Office
Word und Excel 2010 für Anfänger“ erhalten Sie bei der kvhs
Donnersbergkreis unter 06352/710-108 oder unter
www.kvhs-donnersbergkreis.de.
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